
   Mehr Anspruchsberechtigte

    Mehr Geld für Familien und Einzelpersonen 
mit niedrigen Einkommen

   Erstmals Förderung der Betriebskosten

Wer kann um Wohnbeihilfe ansuchen?

   Österreichische StaatsbürgerInnen 

   Personen, die österreichischen StaatsbürgerInnen 
 gleich gestellt sind, das sind:

   EU- bzw. EWR-BürgerInnen, die in Österreich  
selbständig oder unselbständig erwerbstätig sind.

   Personen, die die österreichische Staatsbürgerschaft 
nach dem 6. März 1933 verloren haben und auswandern 
mussten, inzwischen jedoch wieder in Österreich leben.

   Personen, deren Flüchtlingsstatus behördlich festgestellt 
ist und die zum Aufenthalt in Österreich ständig berech-
tigt sind.

   MieterInnen ohne österreichische Staatsbürgerschaft, die sich 
seit mindestens 3 Jahren ständig in Österreich aufhalten und 
über eine arbeitsmarktbehördliche Genehmigung nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz oder über einen Aufenthalts-
titel, der unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt, 
verfügen.

   Personen (NichtösterreicherInnen), die 
nach einer Berufstätigkeit in Österreich einen 
Ruhegenuss beziehen (nach deren Tod auch 
die hinterbliebenen EhepartnerInnen bzw. 
LebensgefährtInnen).

Grundvoraussetzungen 
für die Gewährung der Wohnbeihilfe

   Die Wohnung muss ausschließlich zur Befriedigung des 
 dringenden Wohnbedürfnisses regelmäßig verwendet 
 werden (Hauptwohnsitz). 

     Ein schriftlicher Hauptmietvertrag mit Vergebührungsvermerk 
(oder Einzahlungsbeleg) in Kopie muss vorgelegt werden.

   Als Personenanzahl gilt die Anzahl der in der Wohnung le-
benden Personen. Alle in der Wohnung regelmäßig lebenden 
Personen sind im Ansuchen um Wohnbeihilfe anzuführen, da 
sie in die Wohnbeihilfenberechnung miteinbezogen werden 
müssen. (Die Wohnung muss Hauptwohnsitz aller in der 
Wohnbeihilfenberechnung angeführten Personen sein.)

Wie wird um Wohnbeihilfe angesucht?

   Das erste Ansuchen auf Wohnbeihilfe (abrufbar unter 
www.soziales.steiermark.at) ist mit den erforderlichen 
Unterlagen* (in Kopien) an das Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung, Fachabteilung 11A – Referat Wohnbeihilfe, 
Dietrichsteinplatz 15, 8011 Graz, zu übermitteln.

   Bei Wohngemeinschaften ist das Wohnbeihilfenansuchen 
von allen MitbewohnerInnen zu unterschreiben und zur 
Kenntnis zu nehmen.

   Bei Nachreichung angeforderter Unterlagen oder beim 
 Ansuchen um Weitergewährung ist bitte unbedingt immer 
die angeführte Geschäftszahl der Wohnbeihilfe anzuführen. 
Bitte bedenken Sie, dass unvollständig ausgefüllte Ansuchen 
bzw. fehlende Unterlagen nicht nur Ihre eigene Wohnbeihil-
fenerledigung verzögern, sondern auch die Bearbeitung der 
anderen Ansuchen behindern!

   Die Bewilligung der Wohnbeihilfe erfolgt höchstens für die 
Dauer eines Jahres. Bei Auslaufen der Wohnbeihilfe kann ein 
Ansuchen auf Weitergewährung der Wohnbeihilfe gestellt 
werden. Bei aufrechter Wohnbeihilfe wird Ihnen automatisch 
ein solches Wohnbeihilfen-Weitergewährungsansuchen 
übermittelt.

*  Vor allem Einkommensnachweise, Meldezettel-Auszug aus dem 
 Zentralen Melderegister, Staatsbürgerschaftsnachweis, Bestätigung 
des Wohnungsaufwandes durch die Hausverwaltung oder 
Vermieter und ein vergebührter Hauptmietvertrag.

Verpflichtung des  Beziehers/
der Bezieherin der Wohnbeihilfe

BezieherInnen von Wohnbeihilfen sind verpflichtet, sämtliche 
Tatsachen, die eine Änderung der Höhe der Wohnbeihilfe oder 
den Verlust des Anspruches zur Folge haben können, inner-
halb eines Monats nach deren Bekanntwerden dem Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 11A – Referat 
Wohnbeihilfe, zu melden.

Die Gewährung der Wohnbeihilfe wird eingestellt, wenn 
ein Rückstand bei der Leistung der monatlichen Miete 
(= Wohnungsaufwand) vorliegt. Zu unrecht empfangene 
 Wohnbeihilfe ist zurückzuzahlen, unwahre Angaben können 
einen strafbaren Tatbestand bilden.

Wohnbeihilfe – Neu

Wohnen ist ein Grundbedürfnis. 

Die Wohnbeihilfe soll Wohnen für alle 
 Menschen in der Steiermark leistbar machen.

   Österreichische StaatsbürgerInnen 

   Personen, die österreichischen StaatsbürgerInnen 
 gleich gestellt sind, das sind:

Wohnbeihilfe

Hilfe fürs Wohnen!

Mehr fürs Leben!

Informationen über die Wohnbeihilfe 
des Landes Steiermark erhalten Sie in 
Ihrer  Gemeinde und unter 0316/877-3748 oder 
www.soziales.steiermark.at

 Mehr Geld für Familien und Einzelpersonen 

Erstmals Förderung der BetriebskostenErstmals Förderung der Betriebskosten

*  Vor allem Einkommensnachweise, Meldezettel-Auszug aus dem 
 Zentralen Melderegister, Staatsbürgerschaftsnachweis, Bestätigung 
des Wohnungsaufwandes durch die Hausverwaltung oder 

Verpflichtung des  Beziehers/
der Bezieherin der Wohnbeihilfe
Verpflichtung des  Beziehers/
der Bezieherin der Wohnbeihilfe
Verpflichtung des  Beziehers/

BezieherInnen von Wohnbeihilfen sind verpflichtet, sämtliche 

www.soziales.steiermark.at
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